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AUSZUG AUS DEM PRoToKoLL..

REGIERuNGSRATES DES KAN;TQNS SOLOTHURN
VOM

25._November 1966 Nr. 5683

Die ~ wohnei~ naeinde flach unterbreitet dem Regierungsrat

den ~ lanf Grundstück ~ zur Genehmigung.

Sie besitzt verschiedene Bebauungs— und Zonenpläne. Gegenwärtig

wird die gesamte Ortsplanung neu überarbeitet. Infolge der

starken baulichen Entwicklung sieht sich die Einwohnergemeinde

veranlasst, den Zonenpian für Grundstück Nr. 635 vorgängig ge

nehmigen zu lassen. Der Geltungsbereich dieses Planes erstreckt

sich, wie bereits erwähnt, lediglich auf das Grundstück Nr. 635.

Mit RRB Nr. 1743 vom 9. Mai 1950 wurde ein Teil dieses Gebietes

bereits der 3—geschossigen Zone zugeteilt, ein Teil davon aber

der 2—geschossigen. Mit dem neuen Plan soll nun das ganze Gebiet

in die 3—geschossige Zone eingereiht werden.

Die öffentliche Auflage erfolgte vom 1. bis 30. August 1966.

Da es sich nur um eine Abänderung des bestehenden Zonenplanes

handelt und auch keine Einsprachen vorlagen, war gemäss § 15 des

kantonalen Baugesetzes der Gemeinderat zur Plangenehmigung zu

ständig. Diese erfolgte in der Sitzung vom 20. September 1966.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. Materiell

sind auch keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird

beschlossen~
Der Zonenplan für Grundstück Nr. 635 wird genehmigt.

Genehmigungsgebühr: Fr. 24,--

Publikationekosten: Fr. 14.

Fr. 38.—— (Staatskanzlei Nr. 658) NN
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Bau-Departement (4)
Kant. Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau-Departementes (2)
Kant. Planungsstelle (2), mit Akten und 1 gen. Plan
Kreisbauamt 1, Solothurn, mit 1 gen. Plan
Kant. Finanzverwaltung (2)

‚.~mmannamt der Einwohnergemeinde Bel]Lac±
B&ukommission der Einwohnergemeinde Bellach, mit 1 gen. Plan
Amtsblatt (Publikation des Dispositivs)


